
  

Jahresbericht Handlungsfelder 2021 

Senator für Inneres 

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:  
 
Bezeichnung der Maßnahme:    Lfd. Nr. S2 der Liste 
Telekommunikationsüberwachung und Fußfesseln Gefährder 
 
Leitziel: 
Verbesserte Aufklärung von Straftaten und verbesserte Abwehr von Gefahren bei Gefährdern und 
Relevanten Personen 
 
Projektziele: 
Wegen Geheimhaltungspflicht keine Nennung spezifischer Projektziele möglich 
 

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung : Einheit Planwert 
2021 

IST  
2021 

              
    
    
    

 

Meilensteinplanung 

Meilensteine Termin SOLL Termin IST 

Geplantes Inkrafttreten der Polizeigesetzänderung        
Geplanter Zeitpunkt der Vereinbarung mit Nds. 
bzw. Hessen 

       

Geplanter Beginn der technischen 
Überwachungsmaßnahmen 

       

        
        
   

 

 

Sachstand zum Projektfortschritt /-abschluss:  

Wg. Geheimhaltungspflicht keine Kennzahl zu Aufklärung und Gefahrenabwehr möglich, siehe auch die 
vorjährigen Jahresberichte. 
 
Die Gesetzesänderung zum Brem PolG -neu- ist Ende 2020 in Kraft getreten, eine polizeirechtliche 
TKÜ ist nunmehr rechtlich möglich. 
Es bestehen keine expliziten polizeirechtlichen Eingriffsbefugnisse zur elektronischen 
Aufenthaltsüberwachung.  
Das Personal ist eingestellt und wird zweckentsprechend im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten 
eingesetzt. Das Projekt ist abgeschlossen. 
 
 


